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Änderungsantrag zu K-2

Von Zeile 396 bis 397 einfügen:
(Animal-Aided Design). Die Grünflächen sollen insekten- und tierfreundlich gestaltet werden, um
Lebensräume für Tierarten auch in der Stadt zu erhalten. Die Begutachtung auf Brutplätze
bzw.Ruhestätten an Gebäuden müssen qualifiziert und rechtzeitig stattfinden, d.h. wenn möglich bereits
ein Jahr vor Baubeginn, und eine ökologische Baubegleitung soll die Beachtung der Naturschutzgesetze
bei Umsetzung sicher stellen.

Begründung

Am 7. Dezember 2019 haben wir bei der Landesdelegiertenkonferenz im Leitantrag beschlossen: „Bei
energetischer Modernisierung muss der Arten- und Tierschutz für Gebäudebrüter besser beachtet
werden, denn im Baugesetzbuch, bei der Gebäudebrüter-Verordnung, bei der Begutachtung und dem
Vollzug in den Naturschutzbehörden bestehen große Defizite.“

Bei der Sanierung von Gebäuden müssen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten rechtzeitig erfasst und ggf.
unbrauchbar gemacht bzw. entfernt werden – in Berlin regelt dies seit 2014 die
„Gebäudebrüterverordnung“. Zerstörte Nester müssen ersetzt werden, und es gilt das Tötungsverbot für
individuelle Tiere.

Durch unbedachte Sanierungen, Rück- und Umbauten gehen Brutplätze in großem Umfang verloren -
denn es kommt in vielen Fällen nicht zur Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen ökologischen
Ersatzmaßnahmen. In der Praxis wird die vorgeschriebene Begutachtung oftmals kurzfristig und zu
einem Zeitpunkt vorgenommen, bei dem die jeweiligen Arten kaum erkannt werden können. Jedoch
werden Maßnahmen so langfristig geplant, dass eine frühere Begutachtung problemlos anders möglich
wäre.

Das Naturschutzgesetz schützt die temporären und permanenten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten
wildlebender Tiere und verbietet deren Tötung. Die betroffenen Arten sind nach Vogelschutzrichtlinie,
Bundesartenschutzverordnung und Flora-Fauna- Habitat-Richtlinie geschützt. Durch zu spätes Erkennen
des Vorkommens geschützter Arten kommt es immer wieder zu Baustopps – mit verbesserten
Regelungen lässt sich hingegen rechtssicher bauen.

Wenn wir unserer Verantwortung aus der „Charta für das Berliner Stadtgrün“, der „Strategie zur
Biologischen Vielfalt“ und der Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ gerecht werden wollen,
dann sollten wir zeigen, dass wir die Probleme kennen und Abhilfe schaffen werden.

Programm-LDK am 19./20. März
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